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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.11.1996

Index

55 Wirtschaftslenkung

Norm

MOG 1985 §20 Abs3;

Rechtssatz

Die Ermittlungen des Zollamtes können sich nicht darauf beziehen, welche eingeführte Ware einer bestimmten

Inlandsware gleichartig iSd § 20 Abs 3 MOG ist.
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